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Planzeichnung Teil A Bebauungsplan Nr. 29 „Photovoltaikanlage Reppelin/Wendfeld“
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Katastervermerk: Auszug aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster-
Informationssystem (ALKIS) Mecklenburg-Vorpommern
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1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Sonstiges Sondergebiet (SO/PV) gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage 

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Maximale Grundflächenzahl gem. §§ 16 und 19 BauNVO

Maximal zulässige Anlagenhöhe gem. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO
  
3. BAUGRENZEN § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze     

4. VERKEHRSFLÄCHEN § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Verkehrsflächen, privat

Ein- bzw. Ausfahrt und Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen

5. GRÜNFLÄCHEN § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Grünfläche, privat

12. FLÄCHEN FÜR WALD § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB

Flächen für Wald 

6. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND 
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT § 9 Abs. 1 Nr. 20 
und 25 b BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB

Maßnahmenfläche M1: Entwicklung von extensivem Grünland mit 
brutvogelfreundlichem Pflegemanagement innerhalb des Sonstigen 
Sondergebietes

Maßnahmenfläche M2: Anlage einer naturnahen Feldhecke

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 
BauGB

geschützte Biotope gem. § 20 Abs. 1 NatSch AG-MV
(temporäre Kleingewässer DBR08592 und DBR07630, Feldgehölz 
DBR08594, Baumgruppe DBR08593)  

7. SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

8. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Flurstücksgrenze mit Flurstücksbezeichnung

Flur- und Gemarkungsgrenze
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1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1. Es wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage (SO-PV) gem.
§ 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.

1.2. In dem Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanalage sind zulässig:
• das Aufstellen von Solarmodulen sowie das Errichten betriebsbedingter Nebenanlagen
• das Aufstellen von Kameramasten zur Überwachung der Anlagen (wenn erforderlich)
• das Verlegen von Kabeln ausschließlich als Erdkabel in mind. 0,80 m Tiefe
• die Anlage erforderlicher Erschließungswege (3,5 m breit, teilversiegelt) 
• Löschwasserzisternen bzw. sonstige erforderliche Brandschutzeinrichtungen 
• die Errichtung eines Sicherheitszaunes

1.3. Nach Ablauf der Betriebsdauer sind die Flächen in ihren Urzustand zurückzusetzen. Alle technischen Anlagen 
und Gebäude sind abzubauen. Als Folgenutzung gilt wieder entsprechend dem Ausgangszustand vor dieser 
Sondernutzung die planungsrechtliche Situation als landwirtschaftliche Nutzfläche. 

2. MASS DER NUTZUNG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2.1. Für das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage wird eine maximal 
zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,75 festgesetzt. Dies entspricht einem Anteil von max. 75 % der 
überbaubaren Sondergebietsfläche durch die Solarmodule einschließlich der Überschirmung durch die 
Modultische. Der Abstand zwischen den Modulreihen muss mindestens 1,50 Meter betragen.

2.2. Die maximal zulässige bauliche Höhe der Module (PV-Freifläche) sowie der erforderlichen Nebenanlagen 
beträgt 3,50 Meter und darf nicht überschritten werden. Ausgenommen hiervon sind Kameramasten zur 
Überwachung der Photovoltaik Freiflächenanlage, deren maximal zulässige bauliche Höhe 5,00 Meter beträgt. 

2.3. Die maximal zulässige Bauhöhe des Sicherheitszaunes beträgt 2,50 Meter inklusive Übersteigschutz. Um 
Kleintieren einen dauerhaften Durchschlupf zu ermöglichen ist im Bodenbereich eine Bodenfreiheit von mind. 
15 cm sicherzustellen.

2.4. Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen gelten die im Amtlichen Lageplan aufgenommenen Geländehöhen 
des amtlichen Bezugssystems DHHN 2016.

3. BAUGRENZEN gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Die Errichtung baulicher Anlagen ist ausschließlich innerhalb der dargestellten Baugrenzen zulässig. 
Ausgenommen hiervon sind der Sicherheitszaun sowie neu anzulegende Erschließungswege, die innerhalb des 
Sonstigen Sondergebietes auch außerhalb der dargestellten Baugrenzen zulässig sind.

4. VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

4.1. Die Erforderlichen Erschließungswege im Sonstigen Sondergebiet sind in wassergebundener Bauweise 
(„Schotterrasen“) in Teilversiegelung maximal 3,50 Meter breit herzustellen und müssen eine Tragfähigkeit für 
Fahrzeuge mit 10 Tonnen Achslast gewährleisten. 

4.2. Es werden Ein- und Ausfahrten festgesetzt, die durch Tore in einer Breite von 3,5 m zu sichern sind.

5. FLÄCHEN FÜR DIE RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Das in den Sonstigen Sondergebieten anfallende Niederschlagswasser ist auf den Vegetationsflächen oder in 
Sickeranlagen auf den Grundstücken selbst zu versickern.

6. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die als private Grünfläche umgrenzte Fläche ist in ihrem Bestand und ihrer Ausprägung zu erhalten.

7. FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

7.1. M1: Entwicklung von extensivem Grünland mit brutvogelfreundlichem Pflegemanagement innerhalb des 
Sonstigen Sondergebietes

7.1.1 Als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wird 
die mit M1 bezeichnete Maßnahmenfläche festgesetzt und zu extensivem Grünland entwickelt. Die 
Maßnahmenfläche M1 entspricht dabei der Abgrenzung der SO-PV-Fläche.

7.1.2. Als Maßnahmeninitialisierung ist in einer Dichte von mindestens 50 % der mit M1 bezeichneten 
Maßnahmenflächen eine Regio-Saatgutmischung des Ursprungsgebietes 3 – Norddeutsches Tiefland 
auszubringen. Im Zuge der Herstellung der Maßnahmenflächen sowie der anschließenden Bewirtschaftung sind 
die Vorgaben zur Fertigstellungs-, Entwicklungs- sowie Unterhaltungspflege gem. DIN 18916, 18917 und 18919 
zu berücksichtigen.

7.1.3. Zum Schutz von Brutvögeln sind Mahd, Beweidung und andere erforderliche Pflegemaßnahmen auf der 
Maßnahmenfläche nur ab dem 1. Juli eines Jahres zulässig.

7.2. M2: Anlage einer naturnahen Feldhecke

7.2.1. In den mit M2 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine dreireihige 
naturnahe Feldhecke mit eingestreuten Bäumen als Überhälter zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen.

7.2.2. Für die Pflanzung sind standortheimische Gehölzarten aus möglichst gebietseigenen Herkünften, darunter 
mindestens 5 Strauch- und mindestens 2 Baumarten, zu verwenden.

7.2.3. Die verwendeten Sträucher müssen mindestens der Qualität Str. 2xv. ohne Ballen 60-100 cm dreitriebig 
entsprechen. Die Pflanzung der Sträucher ist im Pflanzverband 1,0 Meter × 1,0 Meter durchzuführen. Insgesamt 
sind drei Reihen mit einem Abstand untereinander von 1,0 Meter zu pflanzen. Zusätzlich ist innerhalb der 
Maßnahmenfläche beidseitig ein Saum von 1,50 Metern Abstand vom Stammfuß zu belassen. Die gesamte 
Breite der Maßnahmenfläche M2 beträgt 5,0 Meter.

7.2.4. Darüber hinaus sind in der mittleren Reihe einzelne Bäume I. Ordnung, die mindestens der Qualität StU 
12-14 cm entsprechen, als Überhalter mit einem Abstand von 15,0 Metern untereinander zu pflanzen und mit 
Zweiböcken zu sichern.

7.2.5. Die Pflanzung ist durch eine Schutzeinrichtung gegen Wildverbiss zu sichern.

7.2.6. Für die Gehölzpflanzungen sind die Vorgaben zur Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege der 
DIN 18916, 18917 und 18919 beachtlich.

Teil B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGEN

1. BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I 
Nr. 6) geändert worden ist.

2. BauNVO: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. IS. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6) 
geändert worden ist.

3. PlanZV: Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.1802) geändert worden ist.

4. BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist.

5. NatSchAG M-V: Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetztes vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546).

6. LBauO M-V: Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344, 2016 S. 28), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033).

7. KV M-V: Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern Vom 13. Juli 
2011 (GVOBl. M-V S. 777), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 
(GVOBl. M-V S. 467).

Landkreis Rostock
Gemeinde Sanitz

Vorentwurf
zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Topographischer Kartenausschnitt DTK50 mit Darstellung des BP-Geltungsbereiches, unmaßstäblich

1. BRANDSCHUTZ

Grundsätzlich sind zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes im Rahmen der Bauausführung die 
Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 405 sowie § 5 Abs. 2 LBauO M-V i. V. m. den Muster-Richtlinien über 
Flächen für die Feuerwehr zu berücksichtigen. 
Die Feuerwehrzufahrten und die Feuerwehrbewegungsflächen sind so zu befestigen, dass sie von 
Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t befahren 
werden können.
Die Feuerwehrzufahrt ist als solche zu kennzeichnen und ständig freizuhalten. Die Kennzeichnung muss von der 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein.
Die Gewährleistung einer ausreichenden Löschwassermenge kann gewährleistet werden durch

- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 mit einem Löschwassersauganschluss nach DIN 14244, dessen 
Ergiebigkeit für mindestens 3 Stunden gewährleistet sein muss,

- Löschwasserteiche nach DIN 14210 oder
- unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14230.

Einzelheiten zur konkreten Ausführung sind mit der Brandschutzdienststelle und der örtlich zuständigen Feuerwehr 
im Baugenehmigungsverfahren abzustimmen.

2. DENKMALSCHUTZ

Da ein Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmalen nicht ausgeschlossen ist, sind folgende 
Festlegungen im Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) vom 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V 1998, 12), von dem 
zuletzt § 25 durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392) neu gefasst wurde, zu 
beachten:
Sollten bei den erforderlichen Erdarbeiten Bodendenkmalstrukturen (Steinsetzungen, Verfärbungen, Scherben, 
Knochen, Metallgegenstände etc.) freigelegt werden, ist dies unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde 
des Landkreises Rostock anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V). 
Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage 
nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). Die 
entdeckten Funde sind ablieferungspflichtig (§ 11 Abs. 4 und § 13 DSchG M-V).
Die Bauausführenden sind über diese gesetzlichen Auflagen zu belehren.

3. GEWÄSSERSCHUTZ

Die erforderlichen Trafostationen sind entsprechend den Anforderungen des § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
i. V. m. den §§ 17, 18 und 34 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) zu errichten und zu betreiben.
Die Trafostationen sind auf einer flüssigkeitsundurchlässigen Fläche herzustellen. Sie müssen dauerhaft 
beständig gegenüber den zu erwartenden Belastungen (chemisch, thermisch und mechanisch) sein.

4. UMWELTÜBERWACHUNG

Mit negativen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben ist zu rechnen, wenn die festgesetzten Maßnahmen nicht 
eingehalten werden. Daher ist eine Kontrolle der frist- und ordnungsgemäßen Durchführung der baubegleitenden 
Maßnahmen notwendig. 
Für das geplante Monitoring in den mit M2 bezeichneten Maßnahmenflächen wird angestrebt, alle erforderlichen 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch geeignetes Fachpersonal zu begleiten bzw. eine Fachfirma zur 
Pflanzung der Hecke einzusetzen.
Für die geplanten Pflanzmaßnahmen wird eine Pflege zur Fertigstellung gem. DIN 18916 festgesetzt. Im 
Anschluss ist eine Entwicklungs- und Unterhaltungspflege gem. DIN 18917 und 18919 für die Dauer von 4 Jahren 
durchzuführen. Somit kann ein sicheres Anwachsen und eine kräftige Entwicklung der Heckenpflanzung 
gewährleistet werden.
Darüber hinaus ist die Umsetzung des Pflegeregimes auf den zu einzelnen Maßnahmenflächen regelmäßig zu 
überwachen und das angestrebte Entwicklungsziel auf Erfolg zu überprüfen.
Im Rahmen einer naturschutzfachlichen Begleitung des geplanten Vorhabens sind durch entsprechend 
fachkundige Personen regelmäßige Funktionskontrollen bezüglich der geplanten Maßnahmen durchzuführen.

HINWEISE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 07.09.2021 Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im Bekanntmachungsblatt „Sanitzer 
Mitteilungen“ am 14.01.2022 erfolgt.

2. Gemäß § 1 Absatz 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die für Raumordnung 
und Landesplanung zuständige Behörde ist mit Anzeigeschreiben vom ................ beteiligt worden.

3. Die Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist durch Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom .......................
bis zum ....................... und durch Veröffentlichung im Internet (www.gemeindesanitz.de/allgemeine-
bekanntmachungen) durchgeführt worden. Die amtliche Bekanntmachung hierzu erfolgte in ortsüblicher Weise 
durch Abdruck im „Sanitzer Mitteilungen“ am ......................... .

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben 
vom ...................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
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